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RE#UBLIK öSTERREICH 
stJNÖESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 112 394/3-117/85 Wien, am 19. September 1985 
Bei Beantwortung bitte angeben 

Betr. : Entwurf eines Bundesgesetzes über 
di� Prüfung der Umweltverträglich-
keit (UVP-Gesetz); 

Begutachtung 

An das 

r)o 'ep !(:°5 . 
; ... ·'J."m·. ' '\. ' J" -.J' 

- ,_ . ,.l . . .. - ,,- ",.(,j 

. Verteilt.� 3. �r:P .. 1J�_._� 

Präsidium des Nationalrates 

1010 W i e n 
============= 

Das Bundesministerium für Inneres beehrt sich, 

anbei 25 Abzüge seiner Stellungnahme zu dem vom 

Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

mit Rundschreiben vom 12.7.1985, Zl. IV-52. 190/97-2/85, 

versendeten Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Prüfung der Umweltverträglichkeit (UVP-Gesetz) mit der 

Bitte um Kenntnisnahme zu übermitteln. 

25 Beilagen 

.,.. die Richtigkeit 

Für den Bundesminister 

Dr. HAMPEL 

der Ausfertigung: �:' 
D 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 112 394/3-I/7/85 Wien, am 19. September 1985 
Bei Beantwortung bitte angeben 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes über 
die Prüfung der Umweltverträglich
keit (UVP-Gesetz); 

Begutachtung 

An das 

Bundesministerium für Gesundheit 

und Umweltschutz 

1010 W i e n 
============= 

zu do. Zl. IV-52.190/97-2/85 vom 12.7.1985 ------------------------------------------

Unter Bezugnahme auf die obzit. do. Note beehrt 

sich das Bundesministerium für Inneres mitzuteilen, 

daß von seinem Standpunkt gegen den Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Prüfung der Umweltverträglich

keit (UVP-Gesetz) keine Bedenken bestehen. 

Darüberhinaus erlaubt sich das Bundesministerium 

für Inneres im Zusammenhang mit § 5 des Entwurfes zu 

bemerken, daß diese die Möglichkeit einer Bürgerbe

teiligung regelnde Vorschrift davon abhängig zu 

machen sein wird, ob und in welcher Form die derzeit 

noch im Begutachtungsstadium befindlichen Novellen 

zum B-VG (Art. 11 Abs. 3 neu) und zum AVG 1950 Rechts

kraft erlangen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden u.e. 

dem Prädidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Bundesminister 

PIlr die Richtigkeit Dr. HAMPEL 

der Ausfertigung: S'� 
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